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d. von mehr als 20 Kilo­
gramm 

Fleisch:
L. frisches und Geflügel

Die geschlachteten, un- 
zerlegten Thiere, ausschließ­
lich derer, welche zum 
Wildpret gehören, unter­
liegen dem Abgabensatze 
vom frischen Fleisch, wie 
wenn sie zerlegt wären, 

b. gesalzenes, geräuchertes 
oder in anderer Weise 
präparirtes 

o. gekochtes
Fleischextrakt und Bouillon­

tafeln 
Wildpret 
Blutegel 
Därme: 

u. frische 
d. gesalzene 

Fische:
L. frische aller Art 
d. getrocknete oder geräucherte 
o. in Salzlake
ä. marinirte oder in Oel ein­

gemachte
6. konservirte in Schachteln 

(Blechbüchsen)
Kaviar und anderer präparirter 

Fischrogen 
Milch
Milchcxtrakt 
Butter:

a. frtsche
d. gesalzene 

Käse
Eier von Federvieh 
Fett aller Art 
Stearinsäure 
Stearinlichte
Bienen, lebende, mit den Stöcken
Honig, aller Art
Wachs:

u. gelbes, nicht verarbeitetes
d. gelbes, verarbeitetes
o. weißes, nicht verarbeitetes 
ä. weißes, verarbeitetes
e. Abfälle und Abfluß der 

Lichte rc.
Leim:

L. Tischlerleim
b. Fischlcim (Hausenblase) 

Federn:
u. Schmuckfedern, rohe 
ä. Schmuckfedern, bearbeitete 
o. Bettfedern 

Menschenhaar: 
u. unverarbeitet 
d. verarbeitet 

Schwämme: 
u. gemeine 
4>. feine 

Korallen: 
a. rohe
d. bearbeitete, nicht in Gold 

gefaßte
Elfenbein, Perlmutter und 

Schildpatt, roh

Stück, 

metr. Ctr

metr. Ctr

metr. Ctr

metr. Ctr

metr. Ctr 

metr. Ctr

Kilogr.

Kilogr. 

metr. Ctr

Kilogr.

2,50

5

25
5

40
15
frei

frei
4

frei
5
6

10

30

30
frei
15

10
15
15
frei
frei
10
15
frei
10

15
20
30
40

10

4
10

3
35
frei

3
10

20
100

frei

10

frei

20Z
5

40

10»)

5
^)

1
8

15

4
10

15

10

15
100

frei

frei°)

295

296

297

298

299

Hörner, Knochen und anderes 
verwandtes Material, roh 

Dünger

Kategorie XVL.
Verschiedene Gegen­

stände.
Mercerie (Kurzwaaren).

Die Gegenstände, welche 
von dem Waarenverzeich- 
nisfe unter Mercerie ohne 
Bezeichnung der Species 
verwiesen sind, gehören zu 
der feinen Mercerie, wenn 
ihre Verzierung eine Vig­
nette, eine Figur oder 
ähnliche Zeichnungen dar­
stellt, wenn sie ganz oder 
theilweise aus Elfenbein, 
Perlmutter, Schildpatt, 
Mosaik oder Lava gefer­
tigt find, oder wenn sie mit 
Kügelchen, Perlen oder 
Röhrchen von Glas oder 
Krystall, auch mit Seide, 
echtem und unechtem Bern­
stein, mit Juchten verziert 
oder endlich in irgend einer 
Weise vergoldet oder ver­
silbert sind. Wenn jedoch 
die fraglichen Gegenstände 
in edle Metalle gefaßt sind, 
so gehören sie zu den Gold­
schmiedewaaren oder den 
Juwelen. Die von dem 
Waarenverzeichnisse unter 
gemeine Mercerie verwie- 
wiesenen Gegenstände ge­
hören, wenn sie ausschließ­
lich aus Holz gefertigt sind, 
unter die Benennung 
„Mercerie aus Holz" rc.

a, . gemrine (ausgenommen,
die «us Holz und das 
Kinderspielzeug)

b. feine
e. Fächer, ordinäre 
ä. Fächer, feine 

Musikalische Instrumente:
». Kirchenorgeln 
h. tragbare Orgeln

Die Tasten-Jnstrumente 
mit Bälgen und Pfeifen 
auf der Außenseite, sowie 
die großen, obgleich mit 
Walze, welche zu Zimmer- 
Möbeln bestimmt sind, wer­
den wie aufrechtstehende 
Pianofortes verzollt.

e. Pianofortes, tafelförmige 
und aufrechtstehendc

ä. PianoforteS, flügelförmige 
6. Harmoniums und Phis- 

harmonikas, tafelförmige
f. nicht namentlich aufgeführte 

Instrumente, optische, mathema­
tische, Präzisions-, Obser- 
vations-, chemische, Physi­
kalische, chirurgische rc.
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Z Für Castradina (getrocknetes und gesalzenes Fleisch von Hammel oder anderem Schafvich) ist Oesterreich-Ungarn durch den Vertrag 
ein Zoll von 5 Lire pro 100 Kilogramm für eine jährliche Einführmenge bis zu 4000 metr. Centnern zugestanden. Die Anwendung dieser Be­
günstigung ist jedoch an die Vorweisung von Ursprungscertisikaten gebunden.

r) Die gesalzenen und in Lake befindlichen saräsUe, »ooiuKlie, dojane, seorunriö, s^omdri, la-nraräs, s,NKU3iAol6, raariäs, robi und 
guri werden zollfrei zugelassen. (Vertrag mit Oesterreich-Ungarn.)

») Der Zoll von 10 Lire ist vertragsmäßig nur für saräeUs und Leoiuxllk bestimmt.
Z Der, Brindza genannte, Schaf- oder Ziegenkäse von bröckeliger Masse wird über die Oesterreichisch-Ungarische Grenze zum Zoll von 

3 Lire pro 100 Kilogramm unter der Bedingung zugelassen, daß der Ursprung dieses Produkts durch Certifikate der zuständigen Behörden nach­
gewiesen wird. Die zu diesem ermäßigten Zollsätze in Italien zugelassene Menge darf 800 metr. Centner pro Jahr nicht überschreiten.

») Der Vertragstarif betrifft nur bearbeitete, uicht gefaßte Korallen. Auf die in irgend ein Metall, ausgenommen Gold, gefaßten ist der 
allgemeine Tarif anzuwenden.
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